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Flachennutzungsplan der Stadt Landau a.d.Isar

Landkreis Dingolfing-Landau

14. ANDERUNG
M 1:5000

betreffend die FI. Nrn. 1901/3 TF, 1901 TF, 1901/2 TF

Gemarkung Landau a.d.Isar

Grundlage der Anderung ist der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Landau vom
18.06.2012. Die, die Flachennutzungsplananderung umgebenden
Nutzungsdarstellungen sind in der Planzeichenlegende des Flachennutzungsplans
erlautert.

Der wirksame Flachennutzungsplan kann bei der Stadt Landau a.d.lsar eingesehen

werden.

Planzeichenerklarung /Darstellungen
I — Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

@ Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

Grunflache geplant, hier Eingrinung des Gewerbegebietes
"R ] Riickhaltebecken geplant

/1  untergeordnete Strale (Forst- und Feldwege)

Nachrichtliche Ubernahmen

@ | 20KV-Leitung
| Biotop

Hinweise
Gebaude Bestand
Flurgrenze

1556 Flurnunmmer
Stralle

E:] Gewerbegebietserweiterung Oberes Moos (FNP 13.Anderung)

Verfahrensvermerke

Der Beschluss zur 14.Anderung des rechtsgliltigen Flachennutzungsplanes mit
integriertem Landschaftsplan der Stadt Landau a.d.Isar wurde vom Bau- und

Umweltausschuss der Stadt Landau a.d.Isar am 07.10.2024 gefasst und am 09.10.2024

ortstiblich — an den Amtstafeln der Stadt Landau a.d.Isar - bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1
BauGB).

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs.1 BauGB zum
Anderungsvorentwurf erfolgte in der gebilligten Fassung vom 12.09.2024. Die
Beteiligung wurde in der Zeit vom 09.10.2024 bis 09.11.2024 durchgefiihrt. Die
Bekanntmachung hierzu erfolgte am 09.10.2024.

Die frihzeitige Behordenbeteiligung gemalt § 4 Abs. 1 BauGB zum
Anderungsvorentwurf erfolgte in der gebilligten Fassung vom 12.09.2024. Die
Beteiligung wurde in der Zeit vom 09.10.2024 bis 09.11.2024 durchgeflhrt.

Die Offentlichkeitsbeteiligung im Sinne des § 3 Abs. 2 BauGB zum gebilligten
Anderungsentwurf in der Fassung vom 13.02.2025 erfolgte in der Zeit vom 10.03.2025
bis 11.04.2025. Die Bekanntmachung hierzu erfolgte am 27.02.2025.

Die Behordenbeteiligung im Sinne des § 4 Abs. 2 BauGB zum gebilligten
Anderungsentwurf in der Fassung vom 13.02.2025 erfolgte in der Zeit vom 06.03.2025
bis 11.04.2025.

Der Feststellungsbeschluss zur 14. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt
Landau a.d.lsar wurde vom Bau- und Umweltausschuss der Stadt Landau a.d.lsar am
22.05.2025 gefasst.

(Siegel) (Matthias Kohimayer, 1.Burgermeister)

Die Genehmigung der 14.Anderung des Flachennutzungsplanes in der Fassung vom
xx.yy.zzz wurde mit Bescheid des Landratsamtes Dingolfing-Landau vom ............. ,
Az.............. , erteilt (§ 6 Abs. 1 bis 4 BauGB).

Die ortsiibliche Bekanntmachung der Genehmigung von der 14.Anderung des
Flachennutzungsplanes erfolgte am ; dabei wurde auf die Rechtsfolgen
des § 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der 14.Anderung des
Flachennutzungsplanes hingewiesen. Mit Bekanntmachung vom

wurde die 14.Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom
xx.yy.zzz wirksam (§ 6 Abs. 5 BauGB).

(Siegel) (Matthias Kohimayer, 1.Burgermeister)
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1. Begrindung

11 Anlass, Grundsatzziele und Zweck der Planung

Die Stadt Landau a.d. Isar plant Anderungen am Flachennutzungsplan vorzunehmen. Das
bestehende Gewerbegebiet ,Oberes Moos* soll im Zuge einer weiteren Planung (Erweiterung
des bestehenden Gewerbegebiets ,Oberes Moos* mit Anderung des Bebauungsplan durch
Deckblatt 1 und 13.Anderung des Flachennutzungsplans, derzeit in Planung) und der
vorliegenden Planung (Bebauungsplan ,Oberes Moos 2¢) in Richtung Stden erweitert werden.
Die vorliegende 14.Anderung des Flachennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zur
Aufestellung des Bebauungsplans ,Oberes Moos 2“. Der Bebauungsplan sieht die Schaffung
eines Gewerbegebiets vor und soll der geplanten Aussiedlung eines ortsansassigen Betriebs
dienen. Die vorliegende Planung soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir das
geplante Gewerbegebiet nérdlich von Landau a.d. Isar, Gemarkung Landau a.d. Isar, schaffen
und in eine stadtebaulich vertragliche Dimension und Ordnung fihren.

Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung und das bereits bestehende Gewerbegebiet
,Oberes Moos* sowie dessen derzeit geplante Erweiterung liegen nérdlich von Landau a.d. Isar,
stdlich der Autobahn A92 und 6stlich vom Markt Pilsting, im sogenannten ,Oberen Moos". Die
Stadt Landau a.d. Isar gehort zur Region Landshut (Region 13) und liegt im Regierungsbezirk
Niederbayern.

Im Vorfeld der Planung hat die Stadt Landau a.d. Isar alternative Standorte und Varianten fir
die Entwicklung von Gewerbegebieten eruiert. Im Auftrag der Stadt wurde zudem ein
Strukturkonzept (informelle Planung) fur eine mégliche Gewerbeentwicklung im Bereich des
,Oberen Moos* erstellt.

Die 14. Flachennutzungsplananderung steht der beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung
der Stadt Landau a.d. Isar nicht entgegen. Der Bebauungsplan ,Oberes Moos 2 wird im
Parallelverfahren aufgestellt.

1.2 Beschreibung des Planungsgebietes

Die Stadt Landau a.d. Isar liegt im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau und gehort
der Region Landshut an. Naturraumlich ist Landau dem Unterbayerischen Hiigelland und Isar-
Inn-Schotterplatten zugeordnet. In Landau a.d. Isar gibt es einen Bahnhof. Durch die Stadt
Landau fliel3t die Isar und die umgebende Landschaft ist gepragt von zahlreichen Gewassern,
darunter Bache, Graben und kleine Stillgewasser beispielweise im Bereich ehemaliger
Kiesabbaugebiete. Die Umgebung ist gepragt von zahlreichen wertgebenden Biotopstrukturen.
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung sowie das bereits bestehende Gewerbegebiet
liegen nordlich von Landau a.d. Isar, sudlich der Autobahn A92 und 6stlich vom Markt Pilsting,
im sogenannten ,Oberen Moos“. Es sind keine Schutzgebiete oder Vorrang- bzw.
Vorbehaltsgebiete gemaf Regionalplan innerhalb des Planungsgebiets ausgewiesen. Es liegen
jedoch mehrere amtlich kartierte Biotope im Geltungsbereichs vor. Gemal den Daten des
Bayerischen Denkmalatlas befinden sich auch keine Bau- und Bodendenkmaler im
Planungsgebiet, ein Bodendenkmal liegt nordwestlich des Vorhabens.

Ostlich der vorliegenden Planung, dstlich der Kreisstrake DGF 26, liegt das Landschaftliche

Vorbehaltsgebiet ,Isar, Isaraue, Niedermoorgurtel, Niederterrassen und Wiesenbritergebiete
im nordlichen Isartal®. Ein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet (Bezeichnung 7341-471.04
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Wiesenbritergebiete im Unteren Isartal) liegt nérdlich des Vorhabens ca. 680 m entfernt. Ein
Trinkwasserschutzgebiet (Landau-Kronawittau) liegt stidostlich ca. 1,4 km entfernt.

1.3 Planungsrechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
1.3.1  Planerische Vorgaben und deren Berticksichtigung

1.3.1.1 Aussagen des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP)

(Stand 01.06.2023, wenn nicht anders angegeben)

Die Stadt Landau a.d. Isar liegt gemafy Strukturkarte (Stand 15.11.2022) in_der Region 13
(Landshut) im ,Allgemeinem landlichem Raum® und ist als Mittelzentrum gekennzeichnet.
Nachste zentrale Orte innerhalb der Region sind Dingolfing (Oberzentrum) und Arnstorf
(Mittelzentrum).

Fazit: Im Planungsgebiet liegen keine einschrankenden Aussagen durch das
Landesentwicklungsprogramm Bayern vor. Das Vorhaben schlieBt im Norden an das
Gewerbegebiet Oberes Moos an, welches derzeit durch Deckblatt Nr.1 geandert und
geringfigig erweitert wird an. Es werden keine unzerschnittenen Freiraume Uberplant

1.3.1.2 Aussagen des Regionalplans

(Stand REP 22.04.2021, wenn nicht anders angegeben)

Gemal der Karte ,Nah- und Mittelbereiche® (Stand 28.09.2007) des Regionalplanes Landshut
Region 13 liegt Landau a.d. Isar im Mittelbereich mit Pilsting, Wallersdorf, Eichendorf und
Simbach. GemaR der Karte ,Raumstruktur” (Stand 28.09.2007) liegt Landau a.d. Isar im Bereich
von vier Entwicklungsachsen, in Richtung Norden, Nordosten, Siiden und Sutdwesten. Der
Bereich liegt zudem im landlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Male gestarkt
werden soll.

Teil A Uberfachliche Ziele
| Leitbild

(Z 1).Die Region soll zur Sicherung der Lebensbedingungen kiinftiger Generationen in ihrer Gesamtheit
und in ihren TeilrAumen nachhaltig entwickelt werden. In allen TeilrAumen der Region sollen mdglichst
gleichwertige und gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen erhalten bzw. geschaffen werden.

(G2) Es ist anzustreben, die Region als eigenstandigen, gesunden Lebensraum und leistungsfahigen
Wirtschaftsstandort zu sichern und weiter zu entwickeln. Der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplatzen,
vor allem auch im 6ffentlichen Bereich, kommt in der Region besondere Bedeutung zu.

(G 3) Die Sicherung der naturraumlichen Vielfalt und landschaftlichen Attraktivitat sowie die Bewahrung
des reichen Kulturerbes der Region sind anzustreben.

(G 6) Eine raumlich ausgewogene Bevolkerungsentwicklung in der Region und ihren Teilrdumen ist
anzustreben.

Il Raumstruktur

(G 1) Die bewahrende Erneuerung und Weiterentwicklung der Raumstruktur sind anzustreben. Dabei sind
die Bestands- und Qualitatssicherung der bestehenden Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur von
besonderer Bedeutung.

(G 2) Die bevorzugte Entwicklung der 6stlichen, stddstlichen und westlichen Teilrdume ist anzustreben.
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Dabei ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur durch Entwicklung des gewerblich-industriellen
Bereichs und des Dienstleistungsbereichs, vor allem auch des 6ffentlichen Sektors, sowie der Anbindung
an das Bundesfernstraflennetz von besonderer Bedeutung.

(G 3) Fur die bevorzugte Entwicklung der von Strukturschwachen gekennzeichneten Mittelbereiche u.a.
Landau a.d. Isar ist das interkommunale Biindnis ,XPer Regio* von Bedeutung.

(G 4) Es ist anzustreben, den Raum Landshut unter Beachtung der 6kologischen Erfordernisse als
Wachstumsmotor der Wirtschaft, regionaler Versorgungsschwerpunkt und Standort mit kultureller
Ausstrahlung zur Starkung der gesamten Region zu sichern und weiter zu entwickeln. Fir die Entwicklung
der gewerblichen und Wohnsiedlungstatigkeit, die infrastrukturelle Entwicklung und die Profilierung des
Wirtschaftsstandorts Landshut ist im Stadt- und Umlandbereich im Iandlichen Raum Landshut eine enge
Abstimmung zwischen den Gebiets-kérperschaften, insbesondere durch interkommunale Kooperationen,
von besonderer Bedeutung.

(G 5) Eine ausgewogene Siedlungsentwicklung von Wohnen und Gewerbe unter Wahrung der naturlichen
Lebensgrundlagen ist von besonderer Bedeutung. Dies ist besonders fiir die Zentralen Orte und die
Gemeinden entlang der Entwicklungsachsen anzustreben.

Ill Zentrale Orte

(G 3.5) Es ist von besonderer Bedeutung, das Mittelzentrum Landau a. d. Isar zum mittelzentralen
Versorgungszentrum fir seinen Verflechtungsbereich zu entwickeln und in seiner Funktionsfahigkeit
weiter zu starken.

Dabei sind insbesondere anzustreben:
- Verbesserung des Dienstleistungsbereichs
- Erweiterung der Industriestruktur
- Beseitigung stadtebaulicher und funktionaler Mangel.

Teil B — Fachliche Ziele
| Natur und Landschaft

Die Karte ,Landschaft und Erholung“ des Regionalplans Landshut (13) zeigt 6stlich der Planung das
Landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 18 — | Isar, Isaraue, Niedermoorgurtel, Niederterrassen und
Wiesenbrutergebiete im nérdlichen Isartal® ca: 100 m entfernt und norddstlich den Regionalen Griinzug 9
— ,2Haidlfinger-, Wallersdorfer- und Ettlingermoos* ca. 250 m entfernt.

(Z 2.1.1.1) Als landschaftliche Vorbehaltsgebiete werden folgende Gebiete ausgewiesen:

- Im Landschaftsraum Unteres Isartal mit Minchener Schotterebene: u.a. 18 — ,lsar, Isaraue,
Niedermoorgurtel, Niederterrassen und Wiesenbrutergebiete im nordlichen Isartal

In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
ein besonderes Gewicht zukommen.

(G 2.2.1) In den Auenbereichen, insbesondere der Isar, des Inn, der Abens, der GroRen und Kleinen
Laaber, der Aitrach, der Vils und der Rott ist die Erhaltung und Vermehrung des Griinlandes anzustreben.

2.1.2 Regionale Griinziige

Gemal der Karte ,Natur und Landschaft“ des Regionalplans liegt norddstlich des Vorhabens Griinzug 9
— ,Haidlfinger-, Wallersdorfer- und Ettlingermoos*.

(Z 2.1.21) In den regionalen Griinzigen sind vorrangig die zusammenhangenden Teile der freien
Landschaft zu sichern.

(G) Insbesondere sollen die Okologischen Freiraumfunktionen, die klimatischen Funktionen, die
Erholungseignung, das Landschaftsbild mit seinen charakteristischen Landschaftsbestandteilen und die
wasserwirtschaftlichen Funktionen erhalten und entwickelt werden.
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(Z 21.22) In den regionalen Grinzigen ist den Freiraumfunktionen gegeniiber anderen
raumbedeutsamen, mit den jeweiligen Freiraumfunktionen nicht zu vereinbarenden Nutzungen Prioritat
einzurdumen.

2.1.2.3 (Z) Den nachfolgend bezeichneten regionalen Griinziigen werden folgende Freiraumfunktionen
(S) Gliederung der Siedlungsraume, (K) Verbesserung des Bioklimas und (E) Erholungsvorsorge
zugeordnet:

- 9 Haidlfinger-, Wallersdorfer- und Ettlingermoos: (S) (K) (E);

Il Siedlungswesen
(G 1.1) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht erfolgen. Die
Siedlungsentwicklung soll so weit wie mdglich auf die Hauptorte der Gemeinden konzentriert werden.

(G 1.2) Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen mdglichst schonend in die Landschaft
eingebunden werden. Fir das Orts- und Landschaftsbild wichtige Siedlungsrander sollen erhalten und
strukturreiche Ubergénge zwischen Siedlung und Freiraum angestrebt werden. Neue Siedlungsflachen
sollen bezuglich ihrer stadtebaulichen Gestalt den besonderen Anforderungen einer regionaltypischen,
flachensparenden und kompakten Bauweise entsprechen.

(G 1.4) Der Flachenverbrauch in den Gemeinden soll durch
- die Revitalisierung bestehender Strukturen und
- die Einrichtung eines Flachenmanagements reduziert werden.

(G 1.5) Regionale und kommunale Energiekonzepte sollen bei der Siedlungsentwicklung beriicksichtigt
werden.

V Wirtschaft
3 Regionale Arbeitsmarkte

(G 3.3) Im regionalen Arbeitsmarkt Landshut ist vor allem die Verbesserung der beruflichen Chancen von
Frauen anzustreben. In den regionalen Arbeitsmarkten Dingolfing und Landau a. d. Isar ist dem
absehbaren Nachholbedarf an qualifizierten Arbeitskraften, vor allem auch im Dienstleistungsbereich, zu
entsprechen und in den regionalen Arbeitsmarkten Eggenfelden, Pfarrkirchen, und Simbach a. Inn ist vor
allem auf eine verstarkte ErschlieBung des vorhandenen Erwerbstatigenpotenzials hinzuwirken.

(G 3.4) Familiengerechte Arbeitsbedingungen, vor allem auch im strukturschwachen Raum, sind
anzustreben. Dem Bedarf entsprechende Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind von
besonderer Bedeutung.

VIII Wasserwirtschaft

(Z 1.4) Fur die Sicherung der offentlichen Wasserversorgung werden im Regionalplan folgende
Vorranggebiete fur die Wasserversorgung festgelegt: u.a. T42 — ,Kronawittau“ ca. 630 m entfernt, 6stlich
des Vorhabens.

(2) In den Vorranggebieten fur die 6ffentliche Wasserversorgung (Vorranggebiete fir Wasserversorgung)
ist dem Trinkwasserschutz gegentber anderen raumbedeutsamen, mit dem Trinkwasserschutz nicht zu
vereinbarenden Nutzungen Vorrang einzuraumen.

(G 3.1) Es ist darauf hinzuwirken, die flussbegleitenden Auen, die der Hochwasserriickhaltung, der
Grundwasserneubildung, dem Naturhaushalt und dem Klimaschutz dienen, zu erhalten oder soweit

moglich, neu zu schaffen.

(G 4.2) Es soll auf eine weitgehend getrennte Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser und auf
die Versickerung von Niederschlagswasser hingewirkt werden.
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Fazit:

Durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets erfolgt eine Ausweisung von Bauland im
Stadtgebiet von Landau a.d. Isar. Es liegen keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete fir
Bodenschatze, Wasserversorgung oder Landschaft, keine Regionalen Griinziige sowie kein
Trenngrun innerhalb des Planungsgebiets vor. Im naheren Umfeld, auRerhalb der Planung, sind
folgende Gebiete im Regionalplan dargestellt:

- Landschaftliche Vorbehaltsgebiet 18 — ,Isar, Isaraue, Niedermoorgurtel, Niederterrassen und
Wiesenbrutergebiete im nordlichen Isartal“ ca. 20 m entfernt dstlich und ca. 170 m entfernt
sudlich

- Regionaler Grinzug 9 — ,Haidlfinger-, Wallersdorfer- und Ettlingermoos” ca. 340 m entfernt
norddstlich

- Vorranggebiet fir Bodenschatze KS115 — ,Kies Landau-Nordwest* ca. 550 m entfernt westlich

- Vorranggebiet fur Wasserversorgung T42 — ,Kronawittau“ ca. 500 m entfernt 6stlich
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© Bayerische Vermessungsverwaltung

1.3.1.3 Weitere Fachplanungen

Arten und Biotopschutzprogramm Landkreis Dingolfing-Landau

DasPlanungsgebiet liegt im ABSP-Naturraum ,064-B Unteres Isartal und Isarmiindung“ mit den
entsprechenden Naturraumzielen. Unter anderen sind darin folgende ibergeordnete Ziele und
MaRnahmen enthalten (Auszige aus Kapitel 4.2 Teil B):

2. Optimierung des Biotopverbundes; Erhalt auch kleinflachiger Biotopflachen und
Einzelvorkommen sowie Vernetzung lber zusatzliche Trittsteinbiotope. Es ist anzustreben, dal}
naturnahe Flachen mindestens 10 % der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflache einnehmen.
In den Schwerpunktgebieten des Naturschutzes soll dieser Wert deutlich hdher liegen (ggf. bis
20 % und mehr). Mallnahmen, die neue Ausbreitungs- bzw. Vernetzungshindernisse entstehen
lassen, sollen vermieden werden (Siedlungsausdehnung und Straflenbau in o©kologisch
sensiblen Bereichen, flachige Aufforstungen usw.).

4. Rickwandlung von Ackern in Wiesen in der gesamten Aue (vgl. auch Agrarleitplan),
besonders jedoch in Verengungsbereichen und in Kontaktbereichen zu 6kologisch besonders
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1.3.1.4

wertvollen Lebensraumen (z. B. Altwasser, Roéhrichte, Feuchtwiesen) und in aktuellen und
potentiellen Wiesenbritergebieten.

5. Einrichtung von Pufferzonen zum Schutz gegen Nahrstoffeintrage um Biotopflachen (Breite
i. d. R. ab 5 m; ggf. aber auch breiter, vgl. v. a. Angaben zu FlieRgewassern Abschn. 3.2).

7. Forderung einer umweltvertraglichen, natur- und ressourcenschonenden landwirtschaftlichen
Nutzung und Verbesserung des Struktur- und Lebensraumangebotes in der Kulturlandschaft.
Ausdehnung und Zusammenfassung verinselter Restbiotope zu gréReren, funktionsfahigen
Einheiten.

BayernNetzNatur-Projekt

Der Bereich liegt zudem innerhalb der Grenzen des BayernNetzNatur-Projektes ,Amphibien im
Landkreis Dingolfing-Landau®. Als Beitrag zur Umsetzung der Biodiversitatsstrategie der
Bayerischen Staatsregierung fiihrt der Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau seit 2007
das BayernNetzNatur-Projekt ,Amphibien im Landkreis Dingolfing-Landau® durch. Dieses
Artenhilfsprojekt reiht sich in den Reigen der Gber 400 BayernNetzNatur-Projekte, deren Ziel es
ist, die charakteristischen Landschaften und Arten in Bayern zu bewahren.

Der Landkreis Dingolfing-Landau verfigt Gber sehr wertvolle -/Amphibienvorkommen. Das
Amphibienhilfsprojekt widmet sich hauptsachlich den gefahrdetsten Amphibienarten im
Landkreis. Sein Schwerpunkt lag urspriinglich auf der Bewahrung und Foérderung der
Vorkommen von Kreuz- und Wechselkrote. Dabei werden Gewasserbesitzer, Kommunen und
Kiesgrubenbetreiber jahrlich dahingehend beraten, welche Mallnahmen fiir die jeweilige Zielart
notwendig sind. Dabei fuhrt der Landschaftspflegeverband nicht nur die fachliche Beratung
durch, sondern auch die Begleitung der MalRnahmen sowie die Kontrolle auf ihre Wirksamkeit.
Der Erfolg der Malinahmen, die genutzten Laichgewasser und der Fortpflanzungserfolg der
Amphibienarten werden jahrlich vom Pflegeverband Uberprift, um Hinweise zu weiteren
Verbesserungsmalinahmen zu erhalten. Die Artenhilfsmalinahmen wurden zwischenzeitlich
ausgeweitet auf die weiteren europaweit gefahrdeten Arten (FFH-Arten) Gelbbauchunke,
Kammmolch, Laubfrosch und Springfrosch. Exemplarisch im Landkreis Dingolfing-Landau
werden konkrete Artenhilfsmalnahmen fir diese seltenen Amphibienarten ermittelt und
durchgefihrt, um sie auf andere Landkreise zu Ubertragen. (Quelle: Jahresbericht 2021 des
Sachgebiets 43 Landratsamt Dingolfing-Landau)

Verfahrensart

Die vorliegende 14. Anderung des Flachennutzungsplans schafft die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur den im Parallelverfahren neu aufgestellten Bebauungsplan ,Oberes
Moos 2*
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1.3.2  Ortliche Rahmenbedingungen

1.3.2.1 Flachennutzungsplan
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Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan

Im genehmigten Flachennutzungsplan sind die Flachen im noérdlichen Geltungsbereich als
,Gliedernde Grinflache - bestehend“ mit amtlich kartierten Biotopen (hier Hecken/Geholze
entlang des Grabens im Norden sowie des Wirtschaftsweges) dargestellt. Der Grofteil des
Geltungsbereichs (sudlicher Bereich) ist-als ,Gliedernde Grinflache - geplant® (grin-weile
Schraffur) gekennzeichnet. Weiter nérdlich des Vorhabens liegen Flachen des bereits
bestehenden Gewerbegebiets, im Flachennutzungsplan als ,Gewerbegebiet GE* und
.,Gewerbegebiet beschrankt bebaubar (GE)“ dargestellt. Der Geltungsbereich ist zudem als
.Kartierter Lebensraum® gemafly Aussagen der Artenschutzkartierung gekennzeichnet. An der
nordlichen Grenze des Geltungsbereichs ist eine ,Flache zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Landschaft, feucht: Pufferstreifen an FlieRgewassern“ (blaue Schraffur)
verzeichnet. Entlang des Gewassers sowie in anderen Bereichen, u.a. entlang des
Wirtschaftsweges im Geltungsbereich, sind orts- und landschaftsbildpragende Gehdlze (auch
im Bereich der genannten Biotope) dargestellt. Das Ufergehdlz sowie die Hecken siidlich davon
werden im Flachennutzungsplan mit Bedeutung ,3 — hoher Gesamtwert dargestellt. Nérdlich
des Planungsgebiets verlauft eine Gashochdruckleitung und dstlich der Hauptabwasserkanal
sowie die Hauptwasser1 14. Flachennutzungsplananderung schafft die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fir den im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan ,Oberes Moos 2.

1.3.2.2 Umweltvertraglichkeitsprifung

Die Durchfihrung einer UVP ist fir die vorliegende Planung nicht notwendig da die
Schwellenwerte zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nicht Uberschritten
werden. Den umweltschitzenden Belangen gem. §1a BauGB wird im Rahmen der Planung
Rechnung getragen. Die erforderliche Umweltpriifung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgt
nachfolgend in der vorliegenden Unterlage.
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1.3.2.3 Gutachten und Untersuchungen

- Immissionsschutz: Es wurde ein Immissionsgutachten (Larm) im Zuge des vorliegenden

Vorhabens erstellt und in die Planung integriert.

- Artenschutz: Es wurde eine ,Artenschutzfachlichen Beurteilung“ zum Vorhaben vom Biro

Eisenreich erstellt.

- Strukturkonzept (Breinl Landschaftsarchitektur + Stadtplanung vom 19.03.2024) fur

moglich Entwicklungen im Bereich Unteres Moos — Plankenschwaige.

Strukturkonzept (Flachensparen)

Gewerbeentwicklung Oberes Moos Landau / Isar
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1.4

1.41

Strukturkonzept (Pro Naturschutz)

Gewerbeentwicklung Oberes Moos Landau / Isar
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Angaben zum Planungsgebiet

Raumliche Lage und Begrenzung

Das Planungsgebiet liegt nordlich der Stadt Landau a.d. Isar sowie dstlich von Pilsting, stdlich
der Autobahn A 92. Landau a.d. Isar gehoért zur Region Landshut (Region 13) und liegt im
Regierungsbezirk Niederbayern. Im Anschluss an bestehendes bzw. zum Teil derzeit geplantes
Gewerbegebiet ,Oberes Moos* (Geltungsbereich Bebauungsplan sowie geplante
Anderung/Erweiterung) sollen weitere Gewerbeflachen entstehen.

Folgende Flurnummern 1904, 1904/5 (TF), 1904/8, 1904/3 und 1904/6 Gemarkung Landau a.d.
Isar, sind von der Planung betroffen. Das beplante Gebiet liegt auf einer Héhe von ca. 336 m.

Das Planungsgebiet mit den genannten Flurnummern schlie3t eine Flache von ca. 3,6 ha ein
und wird wie folgt begrenzt:

- Im Norden durch den Graben und amtlich kartiertes Biotop,
- im Nordwesten Wirtschaftsweg und im Stdwesten Landwirtschaftsflachen (Ackerland),

- im Nordosten durch die Kreisstrale DGF 26 und im Sidosten Landwirtschaftsflachen
(Ackerland)

- im Siden durch Griunstrukturen (Saum und Einzelgehdlze), Landwirtschaftsflachen
sowie Foliengewachshauser.
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Luftbildausscnit mit Planngsgebiet'G), aticher Biotopkartierung (rot) und Flachen aus dem Okoflachenkataster
(grun, lila, orange) des LfU Quelle: FIS-Natur Online des LfU, Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

1.4.2 Verkehrsanbindung

Das geplante Vorhaben zum Gewerbegebiet ,Oberes Moos 2“ liegt westlich der Kreisstralle
DGF 26 und bindet daran an. Die nachstgelegene Bahnstation befindet sich in Landau a.d. Isar
an der Bahnstrecke Landshut-Plattling. Das Planungsgebiet liegt 6stlich der Bundesstraflie B 20
und sudlich der Bundesautobahn = A92 (Autobahnanschlussstelle westlich des
Planungsgebiets) und hat damit eine sehr gute Verkehrsanbindung.

1.4.3 Infrastruktur

Landau a.d. Isar verfugt derzeit (ber sechs Kinderbetreuungseinrichtungen sowie zahlreiche
Bildungseinrichtungen, darunter Schulen (u.a. Grundschulen, Mittelschulen, Realschule,
Gymnasium) und Stadtbuchereien Landau a.d. Isar (Ausleihstelle St. Johannes und
Ausleihstelle St. Maria). Landaus Stadtbauhof unterhalt und pflegt Straf3en, Grinflachen, Spiel-
und Bolzplatze sowie Gewasser. Es gibt einen Wertstoffhof und eine Kompostieranlage. Die
Abfallentsorgung im Stadtgebiet erfolgt durch den Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn. Fur die
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung sind die Stadtwerke Landau a.d. Isar zustandig.
Landau verfugt Uber eine sehr gute Uberregionale Verkehrsanbindung und liegt in der Mitte
Niederbayerns. Wichtige Verkehrsachsen sind die Autobahn A 92 Minchen—Deggendorf sowie
die Bundesstralie B 20 Tschechien-Salzburg. Landau ist an die Bahnlinie Minchen-Landshut-
Passau angebunden. Der nachste Luftverkehr, Flughafen Minchen, liegt in 90 km Entfernung
(ca. 40 Minuten Fahrzeit Uber A 92) und Schiffsverkehr 25 km entfernt (Donauhafen Straubing-
Sand).

In Landau sind zahlreiche kleine und mittelstandische Betriebe in den Bereichen Handel,
Handwerk und Dienstleistung sowie landwirtschaftliche Betriebe ansassig. Es liegen mehrere
Gewerbegebiete, ein Gewerbe- und Industriegebiet sowie gemischte Gebiete (Gewerbe und
Mischgebiet) vor. Der Ort bietet zahlreiche Freizeitgestaltungsmaoglichkeiten und ein intaktes
Vereinsleben. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 14 Freiwillige Feuerwehren.
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1.5

Zu beriicksichtigende Belange gemaR § 1 Absatz 6 BauGB

Nach §1 Abs. 6 BauGB sind die im Folgenden ausgefuhrten, 6ffentlichen und privaten Belange
bei der Aufstellung von Bauleitplanen zu berticksichtigen und gegeneinander und untereinander
abzuwagen.

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit
der Wohn- und Arbeitsbevélkerung

Siehe Kapitel Mensch / Immissionen

Die Wohnbedlrfnisse der Bevolkerung, [...] Schaffung und Erhaltung sozial stabiler
Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevolkerung und- die
Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevolkerungsentwicklung

Durch die Planung werden Flachen fir einen Gewerbebetrieb im Gemeindegebiet der Stadt
Landau a.d. lIsar geschaffen. Die Planung erfolgt aufgrund einer Anfrage (geplante
Aussiedlung), um dem konkreten Bedarf Rechnung zu tragen und es werden neue Arbeits- und
Ausbildungsplatze durch die Ansiedlung eines Gewerbebetriebs geschaffen.

Die sozialen und kulturellen Bedurfnisse der Bevdlkerung, insbesondere die Bedurfnisse der
Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf
Frauen und Manner sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und
Erholung

Uber die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Manner, sowie junge, alte und
behinderte Menschen kénnen auf der vorliegenden Planungsebene keine Aussagen getroffen
werden. Es sind hierauf. jedoch - keine negativen Auswirkungen zu erwarten.
Es sind aus derzeitiger Sicht keine Auswirkungen auf die Belange des Bildungswesens zu
erwarten. Bei einer entsprechenden Eingriinung (siehe grinordnerische Malinahmen auf
Bebauungsplanebene) sind keine nachteiligen Wirkungen auf Sport, Freizeit und Erholung zu
erwarten.

Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile
sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche

Die vorliegende Planung schlieBt an das geplante Gewerbegebiet ,Oberes Moos*
(Erweiterungsgebiet, derzeit Anderung des Bebauungsplan durch Deckblatt 1) an.

Das hier vorliegend geplante Gewerbegebiet ermdéglicht die Aussiedlung eines
Gewerbebetriebs. Das bestehende Angebot an Gewerbeflachen wird somit im Gemeindegebiet
der Stadt Landau a.d. Isar erhéht.

Die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten
Ortsteile, StralRen und Platze von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadtebaulicher
Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Gemal} den Angaben des Bayerischen Denkmal-Atlas liegen keine Bau- oder Bodendenkmaler
im Planungsgebiet vor. Nordwestlich des Vorhabens, aul3erhalb des Geltungsbereichs liegt ein
Bodendenkmal vor. Weiterfiihrende Informationen sind im Kapitel ,Schutzgut Kultur- und
Sachguter® im Rahmen der vorliegenden Unterlage sowie in den Unterlagen zum im
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Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“ dargelegt. Die Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbilds erfolgt durch die Grinordnung auf Bebauungsplanebene.

- Die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des offentlichen Rechts festgestellten
Erfordernisse fur Gottesdienst und Seelsorge

Fir die vorliegende Planung voraussichtlich nicht relevant.
- Die Belange des Umweltschutzes, einschliellich des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Siehe Kapitel 2. Umweltbericht in vorliegender Unterlage sowie Umweltbericht Bebauungsplan
,Oberes Moos 2°

- Die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelstandischen Struktur <im Interesse einer
verbrauchernahen Versorgung der Bevolkerung

Das geplante Gewerbegebiet tragt dem Bedarf an Gewerbeflachen fur einen Gewerbebetrieb
Rechnung. Die Potenziale fir mittelstandische Betriebe sowie einer verbrauchnahen
Versorgung werden damit ausgebaut.

- Die Belange der Land- und Forstwirtschaft

Ein Grofteil des Planungsgebiets wird derzeit intensiv landwirtschaftlich Uberwiegend als
Ackerland, im noérdlichen Teil als Grinland, genutzt. Durch die Planung gehen
landwirtschaftliche Flachen mit gemall den Angaben zu Bodenfunktionen des Bayerischen
Umwelt-Atlas geringer bis mittlerer .naturlicher Ertragsfahigkeit verloren. Auf den durch die
vorliegende Planung entstehenden Flachen ist auch weiterhin mit ortsiiblichem Larm, Staub
und Geruchsbelastigung durch die Landwirtschaftsflachen in der Umgebung zu rechnen.

- Die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen
Durch das geplante Gewerbegebiet werden bestehende Arbeitsplatze gesichert und die
Schaffung neuer Arbeitsplatze ermoglicht. Von einem Ausbau profitieren sowohl Arbeitnehmer
als auch ansassige Betriebe. Leben und Arbeiten im Gemeindegebiet wird durch ein erhéhtes
Angebot an Arbeitsplatzen attraktiver.

- Die Belange des Post- und Telekommunikationswesens

Fir die vorliegende Planung nicht relevant.

- Die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschlieRlich der
Versorgungssicherheit

Die vorliegende Planung hat keine negativen Auswirkungen auf die Belange von Versorgung,
insbesondere Energie und Wasser. Genaue Angaben zur Versorgung kénnen dem im

Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan ,Oberes Moos 2 entnhommen werden.

- Die Belange der Sicherung von Rohstoffvorkommen
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Die vorliegende Planung hat keine negativen Auswirkungen auf die Belange der Sicherung von
Rohstoffvorkommen. Es liegen keine Vorrang-/Vorbehaltsgebiete im untersuchten Bereich.

- Die Belange des Personen- und Giuterverkehrs und der Mobilitat der Bevdlkerung,
einschlieRlich des offentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs,
unter besonderer Berlcksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr
ausgerichteten stadtebaulichen Entwicklung

Allgemein kann durch die Planung in der Umgebung von einem erhdhten Verkehrsaufkommen
durch eine erhéhte Anzahl von Anliegern, z.B. Arbeitnehmer, Liefer- und Entsorgungsverkehr,
Speditionsfahrzeuge, jedoch in vertraglichem Rahmen, gerechnet werden. Siehe auch Kapitel
Mensch /Immissionen. Es besteht eine Anbindung des Planungsgebiets an die ostlich liegende
Kreisstralde DGF 26. Die Stadt Landau hat eine glinstige Verkehrsanbindung-und liegt nahe der
Autobahn A 92 sowie der Bundesstralle B 20. Landau hat u.a. einen Bahnhof und liegt an der
Bahnstrecke Landshut-Plattling. Der Isarradweg fihrt entlang der Isar durch Landau hindurch
und liegt ca. 2,5 km sudlich der Planung. Beim Planungsgebiet und dessen naheren Umgebung
sind keine Radwege verzeichnet. (Quelle: www.radlland-bayern.de)

- Die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von
Militarliegenschaften

Fir die vorliegende Planung nicht relevant.

- Die Ergebnisse eines von der Gemeinde  beschlossenen  stadtebaulichen
Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen stadtebaulichen Planung

Ein stadtebauliches Entwicklungskonzept liegt, ausgenommen eines
Einzelhandelsentwicklungskonzepts der Stadt Landau a.d. Isar (hier nicht relevant), nicht vor.
Im Rahmen der vorliegenden Planung wird die stadtebauliche Entwicklung von Landau jedoch
miteinbezogen.

- Die Belange des Kisten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge,
insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschaden

Sudlich _des Planungsgebiets befindet sich die Isar, in einer Entfernung von etwa 2 km. Das
Vorhaben liegt auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten oder ausgewiesenen
Hochwassergefahrenflachen, jedoch in einem grofRflachigen wassersensiblen Bereich, der
entlang der Isar und nérdlich davon verlauft.

- Die Belange von Flichtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung

Nach derzeitigem Wissensstand fir die vorliegende Planung nicht relevant. Sollte es
Auswirkungen geben, waren diese durch die Planung voraussichtlich positiv da das
Arbeitsplatzangebot im Stadtgebiet durch das Vorhaben gesichert bzw. ggf. erhdht wird

- Die ausreichende Versorgung mit Griin- und Freiflachen

Die Festsetzung von Grin- und Freiflachen erfolgt im Rahmen der Grinordnung auf
Bebauungsplanebene.
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2.  Umweltbericht
21 Einleitung

211

Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Anderung des Baugesetzbuches muss bei der
Aufstellung von Bauleitplanen gemal § 2 Abs. 4 BauGB fir die Belange des Umweltschutzes
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprifung durchgefihrt werden. Dabei sind
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem
Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Umweltbericht ist gemal § 2a BauGB
der Begriindung zur Bauleitplanung als gesonderter Teil beizufligen.

Durch die vorliegende Planung ist ein Eingriff in die Natur und Landschaft gemaR § 1a BauGB
und § 15 BNatSchG gegeben. Die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes beziehungsweise
des Landschaftsbildes wird dadurch beeintrachtigt.

Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird nach Vorgaben des Leitfadens des
Bayerischen Staatsministeriums flr Landesentwicklung und Umweltfragen in den
nachfolgenden Planungen Uberprift und durchgefiihrt. Die Auswirkungen der Planung auf Natur
und Landschaft bzw. auf andere Schutzgiter werden gepruft und Aussagen zu Vermeidungs-,
Verringerungs- und Ausgleichsmaflnahmen getroffen.

In der vorliegenden 14. Flachennutzungsplananderung werden nur die wesentlichen Aussagen
dargestellt, eine detaillierte Abwagung der Schutzguter und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs
erfolgt im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplans ,Oberes Moos 2.
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren je nach Kenntnisstand erganzt und
fortgeschrieben werden.

Planerische Vorgaben und deren Berlcksichtigung

2.1.1.1 Aussagen des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) (s. Kap. 1.3.1.1)

2.1.1.2 Aussagen des Regionalplans (s. Kap. 1.3.1.2)

2.1.1.3 Weitere Fachplanungen (s. Kap. 1.3.1.3)

2.1.1.4 Vorgehensweise bei der Durchfliihrung der Umweltprifung

Merkmal Betroffenheit Erhebliche
jalnein Auswirkungen
FFH-Gebiet Nein Nein
SPA Gebiet Nein Nein
Naturschutzgebiet Nein Nein
Naturdenkmal Nein Nein
Landschaftsschutzgebiet Nein Nein
geschutzte Landschaftsbestandteile Nein Nein,
geschutzte Biotope Ja, an der nordlichen | Nein, keine Eingriffe in
Grenze Biotope mit Schutz
nach § 30 BNatSchG
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bzw. Art. 23
BayNatSchG
Uberschwemmungsgebiete Nein Nein
Wasserschutzgebiete Nein Nein
sonstige Schutzausweisung Nein Nein
Denkmalschutz / Bodendenkmaler Nein Nein
Immissionsschutz Ja, Gutachten wurde | Voraussichtlich nicht
erstellt zu erwarten durch
Einhaltung der
Vorgaben aus
Gutachten
2.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umwelt
2.2.1  Beschreibung der Umweltprifung
2.2.1.1 Raumliche und inhaltliche Abgrenzung

2.2.1.2 Angewandte Untersuchungsmethoden

2213

Der Umweltbericht wurde methodisch wie folgt aufgebaut:

Die Standortuntersuchung erfolgt auf Basis ~des Flachennutzungsplanes. Die
Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzguter erfolgte auf der Grundlage der Daten
des Flachennutzungsplanes sowie der Literatur der Gbergeordneten Planungsvorgaben, LEP
(Landesentwicklungsprogramm Bayern), RP (Region 13, Landshut) und einer Ortsbegehung im
Marz und April 2024.

Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisliicken bei der Datenerhebung

Die Bewertung erfolgt nach Unterscheidung 3er Stufen: Geringe, mittlere und hohe
Erheblichkeit. Dabei ist die Ausgleichbarkeit ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht
ausgleichbarer Auswirkungen wird als hoch eingestuft. Schwierigkeiten bei der Datenerhebung
sind bisher nicht aufgetreten. Kenntnisliicken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden.
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Bestandsaufnahme, Bewertung und Beschreibung der Umweltauswirkungen der
Planung auf Schutzgiiter gem. § 2 Absatz 1 UVPG

Schutzgut Flache

Bestand:

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches 2017 wurde das Schutzgut Flache als neuer
Umweltbelang eingefiihrt: Gemall Baugesetzbuch soll sparsam mit Grund und Boden
umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von Flachen ist auf das notwendige Mal zu
begrenzen. Die Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und Innenentwicklung
sind vorrangig umzusetzen.

Bewertung / Planung:

Eine detailliertere Betrachtung zum Schutzgut Flache erfolgt im Rahmen des parallel

aufgestellten Bebauungsplans ,Oberes Moos 2“. Die wesentlichen Griinde fiir die Auswahl des

Planungsgebietes werden nachfolgend aufgefiihrt:

e An diesem Standort stehen der Stadt Landau a.d. Isar kurzfristig geeignete Grundstiicke
zur Verfigung. Hieraus entsteht eine genlgend grolle, zusammenhangende
Planungsflache. Die Flachen liegen sudlich des derzeit in Planung befindlichen
Erweiterungsbereich des Gewerbegebiets ,Oberes Moos®. Andere potenziell geeignete
Grundstulicke kénnen derzeit nicht erworben werden und stehen damit nicht zur Verfligung.

¢ Anbindung an die bestehende ErschlieBung (Strale/Verkehr, Wasser, Abwasser, Strom
etc.) ist auf kurze Entfernung maglich.

e  Strukturelle Anbindung des geplanten Gewerbegebiets an derzeit geplantes
Gewerbegebiet ,Oberes Moos* (vorgesehene Anderung Bebauungsplans ,Oberes Moos*
mit Deckblatt 1).

e Einhaltung des Trennungsgrundsatzes zwischen Wohnnutzung und Gewerbe.

e  Sehr gute Verkehrsanbindung durch die Lage und Anbindung an die Kreisstral’e DGF 26,
sowie durch die Nahe der Bundesstralie B 20 sowie der Autobahn A 92

e Lage auBerhalb von sensiblen Bereichen wie Schutzgebieten, festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten, Biotopen oder Vorrang-/Vorbehaltsgebieten  des
Regionalplans.

Anmerkung:
e Aufdie Lage in einem wassersensiblen Bereich (Isartal) wird an dieser Stelle hingewiesen.
Dies betrifft die gesamte Umgebung nérdlich der Isar in diesem Bereich

Ebenso wurden Ausschlusskriterien fiir innerortliche Flachen im Rahmen des Bebauungsplans

betrachtet. Sie scheiden aus den folgenden Griinden fir die vorliegende Planung aus:

e Flachen sind seit Jahren nicht verfligbar durch die bestehenden Eigentumsverhaltnisse

e Flachen mit Lage in besonders sensiblen Bereichen (Anmerkung: Hier ist jedoch ein
Gehédlz-Biotop mit allgemeinen Schutzstatus nach § 39 BNatSchG bzw. Art. 16
BayNatSchG betroffen; die Planung sieht Gehblzpflanzungen als Ausgleich vor siehe
Kapitel Arten und Lebensrdume)

e  Zu geringe FlachengréfRen fur entsprechende Bebauungen

e Fehlende bzw. schlechte Verkehrsanbindung

e Vermeidung von Ubermafiger Verkehrsbelastung an anderer Stelle

e Aus stadtebaulicher Sicht wertgebende innerortliche Griin- und Freiflachen sind zur
Erhaltung der Freiraumqualitat von Bebauung freizuhalten
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Aus den aufgefiihrten Grinden fur die Planung sowie den Ausschlusskriterien wird das
Planungsgebiet als sinnvollste Flache fir die vorliegende Planung erachtet. Die Stadt Landau
a.d. Isar méchte mit dem Vorhaben (und weiteren Planungen) das Angebot an Gewerbeflachen
ausbauen.

Damit wird unter anderem dem folgenden Grundsatz des Regionalplans Rechnung getragen:
(G 3.5) Es ist von besonderer Bedeutung, das Mittelzentrum Landau a. d. Isar zum
mittelzentralen Versorgungszentrum fir seinen Verflechtungsbereich zu entwickeln und in
seiner Funktionsfahigkeit weiter zu starken.

Ausschlaggebend fir das gewahlte Gebiet ist hierbei die besondere Eignung flr das Vorhaben
u.a. durch die sehr giinstige Lage und Verkehrsanbindung fiir Betriebe und die Vorpragung des
Gebietes, bzw. bereits bestehende anthropogene Uberpragung der Landschaft (bestehende
Gewerbebereiche und Verkehrsflachen).

Innerhalb des Planungsgebiets tragen die Festsetzung einer max. zulassigen GRZ sowie
weitere Festsetzungen zur Verminderung der Bodenversiegelung und zur Anlage von
Grinflachen dazu bei, die Versiegelung auf das erforderliche Mal zu begrenzen. Da andere
Potenzialflachen nicht fur die vorliegende Planung zur Verfiigung stehen, werden in Bezug auf
die Nutzbarmachung von Potenzialflachen keine erheblichen Wirkungen durch die Ausweisung
erwartet. Aus diesen Grinden und vor dem Hintergrund des zulassigen Pro-Kopf-Verbrauchs
im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Siehe Umweltbericht Bebauungsplan
,Oberes Moos 2“) werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Flache als mittel erheblich
bewertet.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Flache Gering Mittel Gering/Mittel Mittel
Schutzgut Mensch / Immissionen

Bestand:

Im Planungsgebiet gibt es bereits einige bestehende Quellen von Emissionen wie Larm, Licht,
Staub, Abgasen und Gerichen. Diese gehen von den bestehenden Strafen (insbesondere
durch die Autobahn A 92 nérdlich etwa 0,5km entfernt), der derzeit vorliegenden
landwirtschaftlichen Nutzung sowie von den bereits bestehenden Nutzungen im Gewerbegebiet
nordlich und stdwestlich aus. Von den genannten Nutzungen gehen Larm, Licht und Abgase
aus. Durch die landwirtschaftliche Nutzung im Planungsgebiet und in der Umgebung ist zudem
mit temporaren Geruchsbelastungen zu rechnen. Die bestehenden Nutzungen sind im Bestand
konfliktfrei moglich.

Die Flache hat keine Erholungsfunktion.

Bewertung / Planung:

Es ist im Planungsgebiet weiterhin mit ortsiiblichen Immissionen wie landwirtschaftlicher Larm-
, Staub- und Geruchbelastigung zu rechnen, dies gilt auch fur die kiinftige Bebauung. Fur
Baugebiete in Ortsrandlage sind generell héhere landwirtschaftliche Immissionen zu dulden.
Das geplante Gewerbegebiet fuhrt zu weiteren Emissionsquellen fur Larm, Staub, Licht,
Treibhausgasen und Luftschadstoffen.

946-24 2025.05.22 FNP_Stadt_Landau Aend_Nr14 02_Umweltbericht.docx 20



B R E I N l. N Florian Breinl Dipl.-Ing. FH Landschaftsarchitektur

FNP 14. Anderung

landschaftsarchitektur + stadtplanung Begriindung mit Umweltbericht Fassung 22.05.2025

2223

Die Planung grenzt kiinftig an bestehende Gewerbegebietsflachen an. Gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse werden durch das Fehlen von Wohngebieten im direkten Umfeld und
Sicherung des Trennungsgrundsatzes gewahrt. Diesem Trennungsgrundsatz soll auch in den
nachfolgenden Planungen Rechnung getragen werden.

Durch das geplante Gewerbegebiet erhoht sich das Verkehrsaufkommen im Planungsgebiet
und Umgebung, jedoch im bereits vorbelasteten Raum und in Autobahnnahe.

Wahrend Bauphasen ist mit verstarkter Belastung durch Larm, Staub und Abgase zu rechnen.
Im Zuge der nachfolgenden Planungen mussen, soweit erforderlich, Larmgutachten erstellt
werden. Die gesetzlichen Vorgaben bzgl. Immissionsschutz fir die ausgewiesenen Nutzungen
sind einzuhalten.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Mensch/ Mittel Gering/Mittel Mittel Mittel
Immissionen
Schutzgut Arten und Lebensraume

Bestand:

Ein Grolteil des Planungsgebiets wird derzeit intensiv landwirtschaftlich, berwiegend als
Ackerland, zum Teil als Grinland genutzt. Zudem liegen Heckenbereiche im Norden des
Planungsgebiets, ein bereits gerodeter Bereich ndrdlich eines Wirtschaftsweges (entfernte
Baum-Strauch-Hecke mit Pappeln) und StralBen--bzw. Wegebdschungen entlang der
Kreisstralde DGF 26 sowie des Wirtschaftsweges vor. Bei der Hecke an der nérdlichen Grenze
des Planungsgebiets handelt es sich um das Biotop Nr. 7342-1053-002 ,,Geholzbiotope und
kleine Nassflachen in der Plankenschwaige®, ein Auwaldstreifen mit aspektbildenden Erlen und
Weiden an einem Graben. Die genannte, bereits gerodete Baum-Strauch-Hecke war ebenfalls
in der amtlichen Biotopkartierung mit der Nummer 7342-1053-003 ,Gehdlzbiotope und kleine
Nassflachen in der Plankenschwaige® erfasst. Die Gehodlze wurden bereits teilweise gerodet,
bestandsbildend waren Hybridpappeln.

Es befinden sich keine weiteren amtlich kartierten Biotope innerhalb oder auf angrenzenden
Flachen zur Planung.

Nordostlich liegen bereits bestehende Siedlungsflachen mit Garten- und Grinstrukturen. In
einer Entfernung von etwa 2 km, sldlich der Planung fliel3t die Isar, ein Flielkgewasser 1.
Ordnung. Das Vorhaben befindet sich im Isartal (Naturraum-Untereinheit gemaR ABSP: 064-B
Unteres lIsartal und Isarmindung). Es liegen zahlreiche aus naturschutzfachlicher Sicht
hochwertige Flachen in der Umgebung vor, bestehend aus Feucht- und Nasswiesen,
Schilfréhrichten  sowie  weiteren  gewasserbegleitenden  Biotopen, welche dem
Lebensraumkomplex des Flusses und der zahlreichen kleineren Gewasser im Isartal
angehoren.

Eine Auswertung der Artenschutzkartierung zeigt Sichtungen zahlreicher, wertgebender und
zum Teil gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten im Umfeld der Plannung. Das Planungsgebiet
sowie die angrenzenden Flachen werden als Lebensraumkomplex bestehend aus Wiesen,
Weiden und Ackerflachen im Isarmoos (flachig) dargestellt. In diesem Bereich sind Nachweise
fur Blaukehlchen, Dorngrasmiicke, Kiebitz, Rebhuhn und Wachtel aus den Jahren 1996 bzw.
1997 verzeichnet. Weitere Artennachweise geschutzter Tier- und Pflanzenarten im
unmittelbaren Wirkraum des Planungsgebiets, sind nicht bekannt. Im Umkreis von ca. 750 m
um das vorliegende Vorhaben gab es nach Auswertung der Daten weitere Sichtungen und
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Nachweise, darunter Brachvogel in den Jahren 1980 und 1992, Schleiereule in den Jahren 2000
und 2008, verschiedene Heuschrecken- Schmetterlings-, Libellen- und Amphibienarten (2010
bis 2018). Insbesondere im Umfeld von Kiesgruben oder ehemaligen Abbaustellen liegen
zahlreiche verzeichnete Sichtungen wertgebender Arten, darunter u.a. Teichrohrsanger,
Wechselkrote, Seefrosch und Biber, vor.

Nach MaRgabe der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) Dingolfing-Landau erfolgte zum
Vorhaben eine naturschutzfachliche bzw. -rechtliche Prifung durch das Ingenieur-Buro
Eisenreich. Insbesondere Vorkommen von Wiesen- und Feldvdgeln wurden aufgrund der Lage
im Umfeld von bekannten Feld- und Wiesenbritergebieten tberprift und konnten im Ergebnis
als sehr unwahrscheinlich eingestuft werden.

Bewertung / Planung:

e Bei Umsetzung der Planung kommt es zu Verlust von Lebensraum sowie zu
Neuninanspruchnahme von unbebauten Flachen. Insbesondere versiegelte Flachen stehen
nicht mehr als (Teil-)Habitat zur Verfigung.

e Dabei handelt es sich tGberwiegend um intensiv genutzte Acker- und Grinlandflachen.

e Es liegen amtlich kartierte Biotope im Planungsgebiet vor und sind zum Teil von Eingriffen
betroffen (siehe Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2).

e Der Graben nérdlich wird nicht beeintrachtigt und bleibt erhalten (siehe auch Kapitel Schutzgut
Wasser).

¢ Durch das geplante Gewerbegebiet und dessen Nutzung kommt es auf den Flachen und deren
Umgebung zu vermehrten Stérungen von Tieren durch erhohten Larm, Bewegung, Licht und
Verkehr, jedoch im bereits vorbelasteten Raum. Vorbelastungen bestehen insbesondere durch
die Autobahn A 92, weitere bestehende Strallen sowie bestehende Gewerbeflachen und
Siedlungsbereiche.

o Stoffeintrage durch die landwirtschaftliche Nutzung (Dingemittel, Pflanzenschutz, Abgase)
werden bei Umsetzung der Planung im Planungsgebiet eingestellt. Durch die Nutzung als
Gewerbegebiet ist von " neu entstehenden Stoffeintrdgen (z.B. durch erhdhtes
Verkehrsaufkommen, weitere Emissionen z.B. durch die Beheizung der Gebaude) auszugehen.

e Durch Festsetzungen auf Bebauungsplanebene werden siedlungsnahe, dkologisch wertvolle
Lebensraume geschaffen, z.B. durch Neupflanzung heimischer Baume und Straucher u.w.
(siehe Planteil Grinordnung zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2)

e Besonders schutzenswerte Bereiche (ausgenommen der Entfernung von Gehdlzen siehe
Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“) werden nicht beeintrachtigt.

¢ In der ,Artenschutzfachlichen Beurteilung“ zum Vorhaben (Stand 24.07.2024, Buro Eisenreich)
werden  konkrete Aussagen zum Artenschutzrecht (§ 44 BNatSchG) und erforderliche
MaBnahmen zum Artenschutz ermittelt. Diese sind auf Bebauungsplanebene zu
berticksichtigen. Weitere Aussagen sind der genannten Beurteilung sowie dem Umweltbericht
zum Bebauungsplan ,,Oberes Moos 2“ und Grinordnung (Planteil) zu entnehmen.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Arten und Mittel Mittel Mittel Mittel
Lebensraume
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2.2.2.4 Schutzgut Boden/Geologie/Altlasten

Bestand: Die Boden werden bisher landwirtschaftlich genutzt, die nattrliche Ertragsfunktion und
Bodenstruktur ist in diesen Bereichen intakt.

GemaR der Ubersichtsbodenkarte des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt (LfU) im MaRstab
1:25.000 befindet sich das Planungsgebiet auf den nachfolgend beschriebenen
Legendeneinheiten.

Pilsting

Landau a.d

Isar

—_

Abbildung des UBK25-Ausschnitts aus dem Umwelt-Atlas des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

Sachdaten der Ubersichtsbodenkarte M 1:25.000 des LfU
Legendeneinheit (Kurzname) Legendentext

64c Fast ausschlieBlich kalkhaltiger Anmoorgley aus Schiuff bis
Lehm (Flussmergel) uber Carbonatsandkies (Schotter),
gering verbreitet aus Talsediment

62a 62a: Fast ausschlielich Gley-Rendzina und Rendzina-Gley
aus Schluff (Kalktuff oder Alm)

Zudem wurde geprift.ob es sich um einen Boden mit bedeutender Funktion als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte handelt: Im Wirkraum der Planung befindet sich gemaR der
digitalen Daten des Bayerischen Landesamtes flir Denkmalpflege, welche auf der Homepage
.Bayerischer Denkmalatlas“ zur Verfiigung stehen, kein Bodendenkmal. Nordwestlich des
Vorhabens liegt das Bodendenkmal ,D-2-7342-0391 Siedlung vor- und frihgeschichtlicher
Zeitstellung®, aulerhalb des Planungsgebiets.

Durch die vorliegende Planung (Erweiterung) gehen landwirtschaftliche Flachen (Giberwiegend
Acker, zum Teil Grunland) mit gemall den Angaben zu Bodenfunktionen des Bayerischen
Umwelt-Atlas geringer bis mittlerer natirlicher Ertragsfahigkeit verloren.

Bewertung / Planung:

Das Standortpotenzial der vorliegenden Bdden fir die naturliche Vegetation (Arten- und
Biotopschutzfunktion) ist als mittel einzustufen. Das Wasserriickhaltevermdgen liegt im hohen
Bereich (siehe Bodenfunktionen gemaR Daten des LfU, Umweltatlas: Wert 4 von max. 5).
Durch bauliche Malinahmen wird das Bodengeflige gestort. Diese sollen in den nachfolgenden
Planungen auf das notwendige Mindestmal} reduziert werden. Die naturliche Ertragsfunktion,
hier im geringen bis mittleren Bereich gemafl Bodenfunktionen (Daten des LfU), wird aufgrund
von Versiegelung gestért. Im Rahmen von Baumalinahmen kann es zu nachteiligen
Bodenverdichtungen kommen.
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Denkmalschutz: Es ist zu beachten, dass auch Objekte, die nicht verzeichnet sind, Denkmaler
sein konnen. Jede Veranderung an oder im Nahebereich von Bau- und Bodendenkmalern
bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemal Artikel 6 und 7 BayDSchG. Wer
Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, diese gemaf Artikel 8 BayDSchG unverziiglich den
Unteren Denkmalschutzbehérden oder dem Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege
anzuzeigen.

Altlasten: Der Gemeinde sind keine Altlasten im Planungsgebiet bekannt.

Folgende Minimierungsmafinahmen sollen getroffen werden:

Begrenzung der Versiegelung durch Festsetzungen auf Bebauungsplanebene.
Erdmassenbewegungen fir Gebaude, bauliche Anlagen und Verkehrsflachen sollen durch
Festsetzungen im Bebauungsplan ,,Oberes Moos 2“ auf ein notwendiges Mindestmal? reduziert
werden.

Festsetzungen zum Gelandeauftrag bzw. -abtrag sollen weitere Bodeneingriffe auf den
Freiflachen verhindern.

Die bevorzugte Verwendung wasserdurchlassiger Belage soll einen Beitrag zum Erhalt der
natdrlichen Ertragsfunktion des Bodens leisten.

Daruber hinaus soll nach § 1a BauGB mit Grund 'und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden. Der Mutterboden, welcher bei der Errichtung baulicher Anlagen
ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung
und Vernichtung zu schitzen. Um einen fachgerechten Umgang mit dem Schutzgut Boden
gewabhrleisten zu kénnen ist DIN 19731, welche in Kapitel 7.2 den Ausbau, die Trennung und
die Zwischenlagerung des Bodenmaterials regelt, einzuhalten.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Boden/ Geologie Gering/Mittel Mittel Gering/Mittel Mittel
Schutzgut Wasser

Bestand:

Im Norden des Planungsgebiets befindet sich ein Graben (hier auch Biotop). Sudlich des
Planungsgebiets befindet sich die Isar, in einer Entfernung von etwa 2 km. Das Vorhaben liegt
auBerhalb von festgesetzten  Uberschwemmungsgebieten oder ausgewiesenen
Hochwassergefahrenflachen, jedoch in einem grol¥flachigen wassersensiblen Bereich, der
entlang der Isar und nérdlich davon verlauft.

Das Trinkwasserschutzgebiet Landau-Kronawittau liegt sidoéstlich ca. 1,5 km entfernt. Es
befindet sich das Vorranggebiet flir Wasserversorgung T42 — Kronawittau Ostlich des
Vorhabens, ca. 500 m entfernt.

Die Boden sind sickerfahig und tragen zur Grundwasserneubildung bei. Gemal den
Informationen aus der Hydrogeologischen Karte 1:100.000 des Bayerischen
Bodeninformationssystems reicht die Filterwirkung von gering bis hoch (bei hdherem Feinkorn-
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/Organikanteil). Die detaillierten Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Hydrogeologische Karte M 1:100.000 des LfU
Hydromorphe Merkmale | Klassifikation/Gesteinsausbildung | Hydrogeologische

der Legendeneinheit Eigenschaften /

Schutzfunktionseigenschaften
Polygenetische Kies, Sand und Lehm (je nach | Deckschicht aus Lockergestein
Talfullungen, Bach- und | anstehendem Gestein im | mit wechselnder

Flussablagerungen, Auen- | Einzugsgebiet) oder Sand und | Porendurchléssigkeit; (kf-Wert i.
und Hochflutablagerungen | Schluff, tonig, lokal mit organischen | d. R. 1*10-8 bis 1*10-4 m/s);

Anteilen; Machtigkeit i. d. R. < 3 m, | geringes bis maBiges
lokal bis ca. 5 m Filtervermdgen, bei hoéherem
Feinkornanteil und/oder
Organikanteil hohes
Filtervermégen
Quartar des Isartals Kies mit Sand; Méachtigkeit 5 bis 15 m | Grundwasserleiter mit hoher bis
sehr hoher

Porendurchlassigkeit;(kf-Wert .
d. R. > 1*10-3 m/s);
sehr geringes Filtervermdgen

Bewertung / Planung:

¢ Trinkwasserschutzgebiete und Vorranggebiete fir die Wasserversorgung liegen weiter entfernt,
aufderhalb der Planung.

 Die Isar sowie deren festgesetztes Uberschwemmungsgebiet liegt stidlich, etwa 2 km entfernt.

e Der Graben im Norden des Planungsgebietes wird nicht beeintrachtigt und bleibt erhalten.

¢ Mit Festsetzungen/Hinweisen auf Bebauungsplanebene zum Umgang mit nicht verunreinigtem
Niederschlagswasser (z.B.  sickerfahige Belage), Festsetzung eines geringen
Versiegelungsgrades bzw. Festsetzungen zur Minimierung der Bodeneingriffe soll die
naturliche Ertragsfunktion und Sickerfahigkeit des Bodens, so weit mdglich, erhalten werden.
Die Grundwasserneubildung sowie Filterfunktion des Bodens werden dadurch in geringerem
Ausmal reduziert.

e Auf Bebauungsplanebene sind Festsetzungen zur getrennten Ableitung von Schmutz- und
Niederschlagswasser zu treffen.

¢ In den Grundwasserkorper soll nicht eingegriffen werden. Ansonsten ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich. Gemalk den Angaben aus der digitalen Hydrogeologische Karte
1:100.000 liegt das Planungsgebiet etwa mittig bei der Grundwassergleiche mit Hohenlage 335
mNN. Gemal dem Gutachten liegt der héchste Grundwasserstand bei 336,19 m GNN. Die
Gelandehohe liegt etwa bei 336 mNN. Aufgrund des hohen Grundwasserstands ist eine
gewassersensible Bauweise erforderlich.

¢ Die Verdunstung (Evaporation) soll durch den Erhalt und Neupflanzung von Strauchern und
Baumen verbessert werden.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Wasser Gering/Mittel Mittel Gering/Mittel Mittel
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Schutzgut Klima/Luft

Bestand:

Das Klima in Landau an der Isar ist warm und gemaRigt. Der Niederschlag in Landau an der
Isar ist hoch, auch in Monaten, die im Monatsvergleich eher "trocken" sind. Das Klima in diesem
Ort ist klassifiziert als Cfb, entsprechend der Klassifikation nach Koppen-Geiger. Eine
Jahresdurchschnittstemperatur von 9.7 °C wird in Landau an der Isar erreicht. 800 mm
Niederschlag fallen innerhalb eines Jahres. (Quelle: www.climate-data.org)

Das Planungsgebiet hat aufgrund seiner Siedlungsstruktur und Topographie eine ginstige
Durchliftungssituation. Das Planungsgebiet liegt auf relativ ebener Flache. Die
landwirtschaftlichen Flachen (zum Teil Grinland, iberwiegend Acker) leisten (je nach Bewuchs)
einen Beitrag zur Klimaregulierung als Kaltluftentstehungsflachen, die Geholze im
Planungsgebiet zur Frischluftproduktion.

Bewertung / Planung:

Es ist von erhéhten Emissionsbelastungen und Staubentwicklung baubedingter Art, durch
Baustellenfahrzeuge wahrend Bauphasen auszugehen.

Der Reduzierung landwirtschaftlicher Emissionen steht die Erhéhung anderer Emissionen, z.B.
des Verkehrsaufkommens (Anlieger, Liefer- und Entsorgungsverkehr, Arbeitnehmer und
Kundschaft/Besucher im Gewerbegebiet) und der Beheizung der Gebaude gegentber.

Von bereits bestehenden Gewerbe-, Verkehrs- und Siedlungsflachen gehen bereits Emissionen
aus, daher bestehen bereits Vorbelastungen.

Zur Vermeidung héherer Hitze- und Staubentwicklung sollen Neupflanzungen von Baumen und
Strauchern erfolgen.

Zum Erhalt des Mikroklimas sollen bei nachfolgenden Planungen die Gebaudestellung und
Pflanzungen beitragen. Luftaustauschbahnen (Nordsiid- und Westostdurchlassigkeit) innerhalb
des Planungsgebietes (Luftfeuchtigkeit, Staub, Temperatur) sollen erhalten bleiben.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Klimal/Luft Gering/Mittel Mittel Mittel Mittel
Schutzgut Landschaft /Landschaftsbild

Bestand:

Das Planungsgebiet nimmt aufgrund seiner Lage stdlich des bestehenden Gewerbegebiets
,Oberes Moos“ bzw. dessen derzeit geplanter Erweiterung sowie nordlich bestehender
Foliengewachshauser und Topographie eine mittlere Funktion flr das Landschaftsbild ein. Der
Bereich ist durch die bestehenden Hallen und Gehdlze im Norden sowie den Anlagen im Siiden
von diesen beiden Richtungen wenig einsehbar. Von der Autobahn im Westen und von der
Kreisstralte im Osten des Geltungsbereichs ist der Bereich einsehbar. Die Landschaft ist
gepragt durch die Lage im Isartal im sogenannten ,Moos®, durch Graben, Bache,
Kiesabbaugebiete und Weiher, Felder, Wiesen und Gehdlzstrukturen sowie die bestehenden
Stralden, darunter die Autobahn A 92 nérdlich des Vorhabens, und durch die Siedlungsbereiche
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Bewertung / Planung:

Durch die Planung geht unbebaute Landschaft verloren und es findet ein Eingriff in das
Landschaftsbild statt, der durch die Griinordnung und Gebaudetypologie / -stellung minimiert
und ausgeglichen werden muss. Die erforderlichen Mallnahmen werden im Bebauungsplan
,Oberes Moos 2“ festgelegt (derzeit Aufstellung im Parallelverfahren).

Das Vorhaben erfolgt im bereits vorbelasteten, anthropogen und technisch tiberpragten Raum
nordlich der Stadt Landau a.d. Isar, angrenzend an derzeit geplantes Erweiterungsgebiet zum
bereits bestehenden Gewerbegebiet ,Oberes Moos* (Planung erfolgt durch Anderung des
Bebauungsplans). Konkret sind im Bestand die Verkehrsflachen, insbesondere der
Strallenkoérper der Autobahn A 92, 6stlich die Kreisstralte DGF 26, die bestehenden Gewerbe-
und Siedlungsflachen im Umfeld und die bestehenden Anlagen sudlich des Vorhabens (bei
Plankenschwaige) zu nennen. Die technische Uberpragung wird durch das Vorhaben weiter
erhoht.

Mit Festsetzungen zur Hohenlage der Gebaude bzw. Anlage auf Bebauungsplanebene sollen
Eingriffe in die Topographie minimiert werden. Das Landschaftsrelief soll weitgehend erhalten
bleiben.

Die auf Bebauungsplanebene festgesetzten Baufenster und geplante Griinflachen sollen eine
gewisse Durchlassigkeit des Gebietes sichern.

Die Planungen sollen durch kompakte Bauweise und glnstige ErschlieBung einen unnétigen
Flachenverbrauch an anderer Stelle verhindern und dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden, Rechnung tragen.

Neupflanzungen von heimischen Baumen und Strauchern auf den Flachen und zum
planungsrechtlichen AuRenbereich sollen die Einbindung des Gewerbegebiets in die
Landschaft sichern.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Landschaftsbild Gering Mittel Gering/Mittel Mittel
Schutzgut Schutzgebiete bzw. Kultur und Sachguter

Bestand:
Schutzgebiete werden nicht beeintrachtigt, da nicht vorhanden, siehe auch unter Kapitel Arten
und Lebensraume.

Amtlich kartierte Biotope werden im Kapitel Schutzgut Arten und Lebensraume bzw.
Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“ behandelt und liegen an der nérdlichen
Grenze des Planungsgebiets sowie nordlich des Wirtschaftsweges im Planungsgebiet vor.

Gemal den Angaben des Bayerischen Denkmal-Atlas liegen keine Baudenkmaler oder
Bodendenkmaler innerhalb der Planung. Nordwestlich des Vorhabens liegt das Bodendenkmal
,D-2-7342-0391 Siedlung vor- und frihgeschichtlicher Zeitstellung“, aulRerhalb des
Planungsgebiets.

Bewertung / Planung:
Amtlich kartierte Biotope -> siehe Kapitel Schutzgut Arten und Lebensraume bzw.
Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2°.
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Es ist zu beachten, dass auch Objekte, die nicht verzeichnet sind, Denkmaler sein kénnen. Jede
Veranderung an oder im Nahebereich von Bau- und Bodendenkmalern bedarf einer
denkmalrechtlichen Erlaubnis gemal Artikel 6 und 7 BayDSchG. Wer Bodendenkmaler
auffindet, ist verpflichtet, diese gemal Artikel 8 BayDSchG unverziglich den Unteren
Denkmalschutzbehdrden oder dem Bayerischen Landesamt flir Denkmalpflege anzuzeigen.
Es sind keine weiteren MalRnahmen erforderlich.

Prognose:
Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Schutzgebiete/ Gering/Mittel Gering/Mittel Gering Gering/Mittel
Kultur- und
Sachgiiter
Wechselwirkungen

Durch die Planung erfolgen Eingriffe in den Naturhaushalt (Arten und Lebensraume, Boden,
Wasser) und in das Landschaftsbild. Auswirkungen auf Boden und Wasser z.B. durch
Versiegelung und Uberbauung betreffen i.d.R. auch die vorhandenen Arten mit den
entsprechenden Lebensraumen. Eine Zunahme von Verkehr und Larmbelastungen betreffen
den Menschen ebenso wie larm-, immissions- oder stérungsempfindliche Arten. Eine Aufgabe
landwirtschaftlicher Nutzung kann je nach erfolgter Bewirtschaftungsweise eine Abnahme von
Stoffeintragen (z.B. verursacht durch Dingemittel) in ' Boden und Wasser bewirken, was
gleichzeitig einen positiven Effekt auf zuvor betroffene Gewasser bzw. Grundwasser (Schutzgut
Wasser, Schutzgut Arten und Lebensraume) durch eine Minderung der stofflichen Belastung
bewirkt. Gleichzeitig gehen landwirtschaftliche Nutzflachen sowie unbebaute Flachen verloren.
Als Wechselwirkungen sind auch die vorzunehmenden MalRnahmen der Grinordnung zu
nennen. Nur bei fachgerechter Anlage und Pflege der Eingrinungs- und
Kompensationsmafinahmen ist die Einbindung des Gewerbegebiets in die Landschaft bzw. der
naturschutzrechtlich geforderte Ausgleich gegeben.

Weitere Wechselwirkungen im Sinne von Beeintrachtigungen, die nicht bereits in Bezug auf die
Schutzguter beschrieben ‘wurden, sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Eine detaillierte
Betrachtung und Festlegung von konkreten Gestaltungs-, Schutz-, Minimierungs- und
Ausgleichsmalnahmen erfolgt im Zuge des Bebauungsplans ,Oberes Moos 2% der im
Parallelverfahren aufgestellt wird.

Umweltauswirkungen der Planung auf sonstige Umweltbelange gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7
BauGB

Im Folgenden wird auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf sonstige Umweltbelange
gem. §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB eingegangen. Zur Vermeidung von Uberschneidungen und
Wiederholungen wird auf die bereits betrachteten Schutzgliter bzw. Inhalte an dieser Stelle nicht
erneut eingegangen, es werden nur noch nicht in der vorliegenden Unterlage enthaltene Punkte
aufgefihrt.

Die sonstigen zu bertcksichtigenden Belange des §1 Abs. 6 BauGB werden unter Kap. 1.7
behandelt. Auch hier wird teilweise zur Vermeidung von inhaltlichen Uberschneidungen und im
Interesse eines ,schlanken” Umweltberichts mit Verweisen gearbeitet.
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2.3

2.3.1

23.2

Noch nicht an anderer Stelle der vorliegenden Unterlage bearbeitete sonstige
Umweltauswirkungen der Planung auf Umweltbelange gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB:

Sachgerechter Umgang mit Abfallen und Abwassern
-> wird auf Bebauungsplanebene behandelt

Nutzung von erneuerbaren Energien/sparsame und effiziente Nutzung von Energien
-> wird auf Bebauungsplanebene behandelt

Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete
- nicht relevant da keine Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten, daher keine negativen
Auswirkungen maoglich

Anfalligkeit des Vorhabens fur schwere Unfalle und Katastrophen
- wird auf Bebauungsplanebene behandelt

Umweltauswirkungen nach Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 BauGB (Kumulierung)

Nach Prifung der Umweltauswirkungen auf die Umweltbelange und Schutzgliter gem. §1 Abs.
6 Nr. 7 BauGB und §2 Abs. 1 UVPG verbleibt die Prifung der Planung hinsichtlich der
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter
Berlcksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicherweise
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natirlichen
Ressourcen (vgl. Anlage 1 Abs. 2b. lit. ff) BauGB).

In dieser Planung wird das Gewerbegebiet in Richtung Suden (in Richtung des Grabens)
erweitert und bisher als Ausgleichsflachen vorgesehene Flachen bebaut. Die beiden Planungen
fihren in Summe zu einer Reduzierung der bachbegleitenden Lebensrdume und Reduzierung
des kunftigen Lebensraumpotentiales. Im Rahmen der vorliegenden Planung wurden jedoch
alle Belange (auch artenschutzrechtliche Belange) geprift und die zwingend fir Natur- und
Artenschutz erforderlichen Flachen von Bebauung freigehalten. Die Vorhabenswirkungen
(beider Vorhaben ‘in. Kumulation) wurden mit der Unteren Naturschutzbehérde im Vorfeld
besprochen und die fur Natur- und Artenschutz erforderlichen Flachen planerisch gesichert.

Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung und
Durchfiihrung der Planung

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Nichtdurchfiihrung der Planung (Nullvariante) sowie deren Bewertung.

Kurzfristig wéare keine Anderung gegentiiber dem jetzigen Zustand zu erwarten, d.h. die Flachen
werden weiter genutzt wie bisher. Die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild wirden in
diesem Gebiet unterbleiben. Der Bedarf an Gewerbeflachen musste an anderer Stelle gedeckt
werden.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfliihrung der Planung wird die Flache entsprechend der auf Bebauungsplanebene
getroffenen Festsetzungen genutzt. Eine 6kologische Verbesserung wird sich erst nach
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242

243

24341

Entwicklung der festgesetzten Pflanzungen und Entwicklung der Ausgleichsflache einstellen.
Nicht vermeidbare Auswirkungen werden durch KompensationsmalRnahmen ausgeglichen.

MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich

MafRnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen werden in der vorliegenden Unterlage im Kapitel
2.2.2 Bestandsaufnahme, Bewertung und Beschreibung der Umweltauswirkungen der
Planung beschrieben. Im Umweltbericht Kapitel 1.4.1 Mallnahmen zur Vermeidung und
Verringerung zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“ sollen diese weiter konkretisiert werden.

Art und Mal} von unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen

Durch die vorliegende Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Die hierflr
erforderlichen Erdbewegungen und Eingriffe in das Bodengefige mussen an anderer Stelle
ausgeglichen werden.

Durch die Anlage von Ausgleichsflachen sollen die unvermeidbaren Auswirkungen wie z.B.
Versiegelung und die weiteren Beeintrachtigungen der Schutzglter zusatzlich verringert
werden.

Die Ausgleichsmalinahmen werden im Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“ festgelegt und sollen
neuen Lebensraum fiir die vorkommenden Tier- und Pflanzenarten schaffen und gleichzeitig
die Auswirkungen auf die Schutzglter Mensch, Landschaftsbild, Kultur und Sachguter
minimieren.

Eingriffsregelung

Durch den Bebauungsplan ist ein Eingriff in die Natur und Landschaft, gemaf § 1a BauGB und
§ 15 BNatSchG gegeben. Die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes beziehungsweise des
Landschaftsbildes wird dadurch beeintrachtigt. Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung
wurde nach den Vorgaben des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums fir
Landesentwicklung und Umweltfragen Gberprift und durchgefiihrt. Durch den Eingriff entsteht
ein Ausgleichsbedarf, welcher innerhalb des Geltungsbereiches minimiert und innerhalb des
raumlichen Geltungsbereiches Nr. 1 bzw. des Geltungsbereiches Nr. 2 (Okokontofléachen der
VR-Bank Landau-Mengkofen) geleistet wird.

Die Eingriffsermitllung erfolgt auf Bebauungsplanebene (Bebauungsplan ,Oberes Moos 2).
Hierzu werden die konkreten Eingriffe herangezogen und im Umweltbericht bilanziert.

Art des Eingriffs und Faktorenwahl

Die (Eingriffs-) Flache wird fur das Schutzgut Arten und Lebensraume als Flache mit geringer
Bedeutung (intensiv genutzte Landwirtschaftsflachen, darunter Acker und Griinland, Feldweg,
artenarmer Saum entlang von Verkehrswegen) und mittlerer Bedeutung (Sonstige
gewasserbegleitende Walder mittlere Auspragung) eingewertet. Die Qualitat der anderen
Schutzguter rechtfertigen keine Hoherbewertung. Gemal Empfehlung des Leitfadens wird die
betroffene Flache mit geringer Wertigkeit pauschal mit 3 Wertpunkten bewertet, die Flache mit
mittlerer Wertigkeit pauschal mit 8 Wertpunkten.

Eine detaillierte Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung, siehe Umweltbericht Bebauungsplan ,Oberes Moos 2*
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Ausgleichsflache

Beim Planungsgebiet handelt es sich Gberwiegend um Landwirtschaftsflachen und Saume an
Verkehrswegen bzw. Gehdlze. Es sind nur Flachen mit Eingriffen zu bilanzieren. Die
Kompensationsfaktoren sind entsprechend dem Leitfaden auf Bebauungsplanebene
anzuwenden. Die Planung des erforderlichen Ausgleichs erfolgt ebenfalls auf
Bebauungsplanebene im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,,Oberes Moos 2°.

Eingriffs- und Ausgleichsbilanz

Siehe Umweltbericht Bebauungsplan ,,Oberes Moos 2,

Standortwahl, Planungsalternativen, Abwagung — Monitoring

Standortwahl

Die Stadt Landau a.d. Isar hat im Vorfeld der Planung Standorte bzw. Varianten fir ein
Gewerbegebiet eruiert und ein Strukturkonzept flir das Obere Moos erstellt. Potentielle
Bauflachen im Innenbereich bzw. ,Ortskernndhe“ stehen der Stadt aufgrund der ortlichen
Besitzverhaltnisse und eingeschrankten Erwerbsmdglichkeiten nicht zur Verfligung. Fir die
Wahl des Standortes sprechen auflerdem konkrete Aussiedlungsabsichten eines Betriebs. Fir
den ansassigen Betrieb sind Alternativstandorte an anderer Stelle ungeeignet.

Die Gemeinde erachtet den Standort des geplanten Gewerbegebietes fir die Umwelt als den
vertraglichsten Standort (ungeachtet der sonstigen technischen Anforderungen).

Fir die Wahl des Standortes spricht auRerdem:

Verflgbarkeit der Flache

Technische Eignung auf Grund von - Hangneigung und Exposition

Anschluss an derzeit geplantes Gewerbegebiet (Erweiterungsbereich geplant durch Anderung
Bebauungsplan ,Oberes Moos" Deckblatt 1)

Anschluss an bestehende Stralen (Lage an der Kreisstrale DGF 26), sehr gute
Verkehrsanbindung durch Lage nahe der Autobahn A92 und Bundesstralte B 20

Lage auRerhalb von Schutzgebieten sowie festgesetztem Uberschwemmungsgebiet

Fehlen ' von naturschutzfachlich  bedeutsamen  Vegetations-/Lebensraumstrukturen
(ausgenommen Auwald-Biotop im Norden, Schutzstatus nach § 30 BNatSchG, hier erfolgen
keine Eingriffe, sowie bereits gerodete Baum-Strauch-Hecke, Geholz-Biotop mit allgemeinen
Schutzstatus nach § 39 BNatSchG)

Eine weitere Abwagung wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Oberes Moos 2¢
dargelegt.

Bertcksichtigung der Umweltbelange in der Abwagung

Durch die Prifung oben genannter Kriterien wurden sensible Bereiche (ungeeignete Flachen)
als Standort fir das geplante Gewerbegebiet von vorne herein ausgeschlossen und geeignete
Flachen, entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Entwicklungsprogramme eruiert.
Die Fortschreibung des Umweltberichtes erfolgt im Rahmen des weiteren Verfahrens.
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MaRnahmen zur Uberwachung — Monitoring

Nach § 4 Abs. 3 BauGB haben die Behérden die Gemeinden zu unterrichten, sofern und soweit
nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchfiihrung des Bauleitplans erhebliche,
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Eine Planung
der Uberwachung orientiert sich an den jeweils betroffenen Schutzgiitern und Wirkfaktoren. Die
getroffenen Festsetzungen lassen nach derzeitigem Planungsstand keine erheblichen
Umweltauswirkungen (wie Larm, Artenschutz) erwarten.

Es wurde ein Immissionsgutachten sowie eine ,artenschutzfachliche Beurteilung erstellt, deren
Ergebnisse flielien in die Planung ein. Bei jeder baulichen MalRnahme soll die Einhaltung und
Wirksamkeit der Festsetzungen und Malinahmen der Griinordnung von der Stadt Landau a.d.
Isar und / oder dem Planfertiger Uberprift werden.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Mit dem geplanten Gewerbegebiet noérdlich von Landau, sudlich des bestehenden
Gewerbegebiets ,Oberes Moos*, erfolgt eine vertragliche Ausweisung von Bauland. Der Bedarf
leitet sich anhand einer konkreten Anfrage zur Aussiedlung eines Betriebs ab. Innerhalb des
Planungsgebiets liegen Giberwiegend landwirtschaftliche Ackerflachen, zum Teil auch Griinland
und Geholze sowie ein Graben. Das Planungsgebiet bindet an das derzeit durch einen
Erweiterungsbereich tUberplante Gewerbegebiet ,Oberes Moos* nordlich des Vorhabens sowie
Foliengewachshausern stdlich davon an.

In der vorliegenden Unterlage werden bereits < Aussagen zu Vermeidungs- und
MinimierungsmalRnahmen sowie zur Grunordnung getroffen, die auf Bebauungsplanebene
noch konkretisiert werden sollen. Der Bebauungsplan ,Oberes Moos 2“ wird im
Parallelverfahren aufgestellt.

Es sollen neue Lebensraume geschaffen, schadigende Auswirkungen fir Flora und Fauna
minimiert und das Planungsgebiet durch festgesetzte Pflanzungen in die Landschaft
eingebunden werden. Die nicht vermeidbaren Auswirkungen sollen ausgeglichen werden. Nach
derzeitigem Planungsstand werden die vom Vorhaben betroffenen Schutzgtiter nicht erheblich
beeintrachtigt.

Schutzgut Mensch/Larm: Ein Larmschutzgutachten wurde erstellt.

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Zusammen-
fassung
Flache Gering Mittel Gering/Mittel Mittel
Mensch / Immissionen | Mittel Gering/Mittel Mittel Mittel
Arten und Mittel Mittel Mittel Mittel
Lebensraume
Boden / Geologie Gering/Mittel Mittel Gering/Mittel Mittel
Wasser Gering/Mittel Mittel Gering/Mittel Mittel
Klimal/Luft Gering/Mittel Mittel Mittel Mittel
Landschaftsbild Gering Mittel Gering/Mittel Mittel
Schutzgebiete/ Gering/Mittel Gering/Mittel Gering Gering/Mittel
Kultur- / Sachgiiter

¥ Bruinf
Erster Birgermeister Landschaftsarchitekt / Stadtplaner
Matthias Kohimayer Florian Breinl Dipl.-Ing.

946-24 2025.05.22 FNP_Stadt_Landau Aend_Nr14 02_Umweltbericht.docx 32




	02 [14.Flächennutzungsplanänderung]

